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setzwidrig zugunsten oder zuungunsten eines Beteiligten en t
scheidet, w ird m it F reiheitsstrafe bis zu fünf Jah ren  bestraft.

1. Diese Bestim m ung dient der G ew ährleistung des G rundsatzes der 
Gleichheit vor dem Gesetz (vgl. Art. 20 Verfassung, Art. 5 StGB,

§ 5 StPO) sowie der Sicherung einer unparteiischen Rechtsprechung. Die 
S trafbarkeitserk lärung  der Rechtsbeugung b ring t zum Ausdruck, daß jeder 
M ißbrauch der Rechtsprechung auch zu strafrechtlichen Konsequenzen 
führt.
2. Die S trafbestim m ung w ird  beschränkt auf die staatliche gericht

liche Tätigkeit in S traf-, Zivil-, Fam ilien- und Arbeitsrechtssachen
sowie au f die D urchführung von E rm ittlungsverfahren in Strafsachen. Die 
D urchführung eines gerichtlichen oder eines Erm ittlungsverfahrens um 
faß t auch die zur Einleitung oder zur Beendigung bestim m ten Entschei
dungen. Gegenstand der Rechtsbeugung können dagegen nicht V erfahren 
vor dem V ertragsgericht bzw. vor den gesellschaftlichen G erichten sein.

Beteiligte i. S. dieses Tatbestandes sind Personen, die am  Ausgang 
des Erm ittlungsverfahrens oder des gerichtlichen V erfahrens ein berech
tigtes persönliches Interesse h ab en : der Beschuldigte bzw. der Angeklagte, 
der Geschädigte oder die Prozeßpartei, nicht dagegen Zeugen, Sachver
ständige sowie V ertre te r des Kollektivs.

3. Als T äter kommen in Betracht: Richter, also auch die m itw irkenden 
Schöffen, der S taatsanw alt sowie die M itarbeiter eines U nter

suchungsorgans, wobei der M itarbeiter über eine besondere Entschei
dungsbefugnis in dem einzelnen S trafverfahren  verfügen muß. A ndere 
technische M itarbeiter sind nach dieser V orschrift u. U. als Gehilfen, aber 
nicht als T äter strafrechtlich verantw ortlich.
4. Die H andlung besteht darin, daß der T äter gesetzwidrig zugunsten 

oder zuungunsten eines Beteiligten entscheidet. M aßstab zur Be
urteilung der Gesetzwidrigkeit sind die geltenden Rechtsnorm en und gern. 
Art. 8 der Verfassung die allgem ein anerkannten  Norm en des Völker
rechts. Es ist nicht erforderlich, daß der Vor- oder Nachteil fü r den Be
teiligten eingetreten ist. Maßgebend ist vielm ehr allein der C harakter 
der Entscheidung, die gesetzwidrig getroffen wurde.

5. Der T äter m uß wissentlich handeln; bedingter Vorsatz e rfü llt h ier 
die Voraussetzung der S trafbarkeit nicht. E r muß die G esetzwidrig

keit der Entscheidung in seinen Vorsatz m it aufgenom m en haben, also 
von allen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen K enntnis haben. 
Eine V erletzung des Rechts aus Nachlässigkeit und ungenügender O rien
tierung über die Regeln des Rechts w ird vom T atbestand nicht erfaßt.

6. Wegen A nstiftung oder Beihilfe sind u. U. auch Personen stra f
rechtlich verantw ortlich, die die an den T äter gestellten A nforde

rungen nicht erfüllen (vgl. § 22 Abs. 5).
T ateinheit ist möglich m it § 131.


